
§ 1
Vertragsverhältnis

(1) Die Berliner Wasserbetriebe leiten im Rahmen der
Leistungsfähigkeit ihrer Entwässerungsanlagen
Abwasser von Grundstücken und Straßen ab und
reinigen es, soweit erforderlich. Sie reinigen auch
das in abflusslosen Abwassersammelbehältern
anfallende Abwasser sowie den nicht separierten
Klärschlamm aus Kleinkläranlagen (dezentrale
Abwasserentsorgungsanlagen).

(2) Die Berliner Wasserbetriebe führen die Entwässe-
rung aufgrund eines privatrechtlichen Entsorgungs-
vertrages durch. Für das Vertragsverhältnis gelten
diese Allgemeinen Bedingungen für die Entwäs-
serung in Berlin - ABE -. Der Entsorgungsvertrag
kommt durch die Inanspruchnahme der Entwässe-
rungsleistungen zustande. Der Entsorgungsvertrag
über die Annahme und Reinigung von Abwasser aus
dezentralen Abwasserentsorgungsanlagen beginnt
am 01.01.2006; spätestens jedoch mit der Zuführung
des in abflusslosen Abwassersammelbehältern
anfallenden Abwassers sowie des nicht separierten
Klärschlamms aus Kleinkläranlagen an einer von den
Berliner Wasserbetrieben bezeichneten Übergabe-
stelle rückwirkend ab dem 01.01.2006.

Vertragspartner der Berliner Wasserbetriebe sind
der Grundstückseigentümer oder der Erbbauberech-
tigte. In Ausnahmefällen kann der Entsorgungsver-
trag auch mit Nutzungsberechtigten, z. B. Mieter,
Pächter, Nießbraucher abgeschlossen werden, wenn
der Eigentümer sich zur Erfüllung des Vertrages mit-
verpflichtet. Dies gilt für alle in den ABE genannten
Arten der Abwasserbeseitigung.

§ 3
Anschlussarten

(1) Die Entwässerung wird nach dem Trennverfahren
oder nach dem Mischverfahren durchgeführt mit
Ausnahme der in § 13 geregelten dezentralen Abwas-
serentsorgungsanlagen.

(2) Jedes Grundstück soll grundsätzlich selbstständig
für sich an die öffentlichen Entwässerungsanlagen
angeschlossen werden. Wie viele Anschlüsse je
Grundstück herzustellen sind, richtet sich nach den
jeweiligen Erfordernissen.

(3) In Gebieten des Trennverfahrens - d. h. es werden
getrennte Kanäle für Niederschlags- und Schmutz-
wasser betrieben - erhalten die Grundstücke
getrennte Anschlüsse an die Regen- und Schmutz-
wasserkanalisation. Niederschlagswasser ist in 
den Regenwasserkanal, Schmutzwasser in den
Schmutzwasserkanal einzuleiten; § 4 Abs. 1 Buchsta-
be a bleibt unberührt. Die Einleitung von sonstigem
Wasser in Schmutzwasser- oder Regenwasserkanäle
richtet sich nach seiner Zusammensetzung.

(4) In den nach dem Mischverfahren entwässerten Ge-
bieten wird das Abwasser den Mischwasserkanälen
zugeführt. In der Regel sind getrennte Leitungen für
Schmutz- und Niederschlagswasser anzulegen, die
sich im Bereich der Grundleitung vor dem Hauskas-
ten vereinigen können.

(5) Die Nennweite der Anschlusskanäle muss mindes-
tens DN 150 betragen.

§ 4
Zustimmungspflichtige und verbotene Einleitungen

(1) Nur mit Zustimmung der Berliner Wasserbetriebe
dürfen in die öffentlichen Entwässerungsanlagen
eingeleitet werden:
a) Niederschlagswasser in die Schmutzwasser-

kanäle,
b) nicht häusliches Schmutzwasser,
c) Abwasser aus Schwimmbecken und aus Becken

mit Springbrunnen,
d) Grund- und Drainagewasser nach Vorlage

der behördlichen Genehmigung,
e) Wasser aus Gewässern und Rückhalteeinrich-

tungen für Niederschlagswasser,
f) Abwasser von Grundstücken, deren bauliche

Nutzung das in den Bebauungsplänen vorgese-
hene Maß überschreitet.

Die Zustimmung wird unter dem Vorbehalt des jeder-
zeitigen Widerrufs erteilt. Für die in diesem Zusammen-
hang notwendigen Überprüfungen wird zur Deckung
der jeweils entstehenden Kosten ein Entgelt erhoben.
Die Menge und die Zeit der Einleitung des Abwassers
können die Berliner Wasserbetriebe bestimmen.

(2) In die öffentlichen Entwässerungsanlagen dürfen
nicht eingeleitet werden:

a) Abwässer, die die in der Anlage aufgeführten
Konzentrationswerte überschreiten, sofern
nicht dem Einleiter von den Berliner Wasser-

betrieben eine Ausnahmegenehmigung erteilt
worden ist,

b) flüssige und feste Stoffe, die die Entwässe-
rungsanlagen verstopfen oder deren Reini-
gung erschweren können, einschließlich Ab-
fallstoffe aus Abfallzerkleinerern,

c) feuergefährliche, explosive, giftige, radioakti-
ve und andere Stoffe, die die Entwässerungs-
anlagen in Bestand oder Betrieb oder die in
ihnen arbeitenden Personen oder die öffentli-
che Sicherheit gefährden können,

d) Abwasser, das nachhaltig belästigende Gerüche
verbreitet, das explosive oder giftige Gase ent-
wickelt, die Entwässerungsanlagen in Bestand
oder Betrieb gefährdet, die Reinigung des Abwas-
sers erschwert oder den Betrieb stören kann,

e) Abwasser, das wärmer als 350C ist, in die
Schmutz- und Mischwasserkanäle,

f) Abwasser, das wärmer als 300C ist, in die
Regenwasserkanäle,

g) Abwasser, dessen pH-Wert nicht zwischen 6,5
und 10 liegt,
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(3) Tritt an die Stelle eines Hauseigentümers eine Ge-
meinschaft von Wohnungseigentümern im Sinne
des Wohnungseigentumsgesetzes, so wird der
Entsorgungsvertrag mit der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer abgeschlossen. Jeder Wohnungs-
eigentümer haftet als Gesamtschuldner.
Die Wohnungseigentümergemeinschaft verpflich-
tet sich, den Verwalter oder eine andere Person zu
bevollmächtigen, alle Rechtsgeschäfte aus dem Ent-
sorgungsvertrag für die Wohnungseigentümer mit
den Berliner Wasserbetrieben wahrzunehmen und
personelle Änderungen, die die Haftung der Woh-
nungseigentümer berühren, den Berliner Wasserbe-
trieben unverzüglich mitzuteilen. Wird ein Vertreter
nicht benannt, so sind die an einen Wohnungsei-
gentümer abgegebenen Erklärungen der Berliner
Wasserbetriebe auch für die übrigen Eigentümer
rechtswirksam.
Das Gleiche gilt, wenn das Eigentum an dem ent-
sorgten Grundstück mehreren Personen gemein-
schaftlich zusteht (Gesamthandseigentum und
Miteigentum nach Bruchteilen).

(4) Wohnt der Kunde nicht im Inland, so hat er einen
Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

(5) Die Berliner Wasserbetriebe sind verpflichtet, je-
dem Neukunden bei Vertragsabschluss sowie den
übrigen Kunden auf Verlangen diese Allgemeinen
Bedingungen für die Entwässerung einschließlich
der dazugehörigen Entgeltregelungen unentgeltlich
auszuhändigen.

(6) Der Zwang zum Anschluss an die Anlagen der
öffentlichen Entwässerung besteht gemäß
§ 44 BauO Bln. Der Zwang der Benutzung dieser
Anlagen ergibt sich aus § 4 Abs. 1 des Berliner
Betrieb-Gesetzes vom 14. Juli 2006 - jeweils in
Verbindung mit § 29 e Abs. l und 2 des Berliner
Wassergesetzes.

(7) Niederschlagswasser ist vom Anschluss- und Benut-
zungszwang ausgenommen, soweit es im Einklang
mit § 36 a des Berliner Wassergesetzes versickert
werden kann und darf.

§ 2 
Begriff des Abwassers

Abwasser im Sinne dieser ABE ist das durch häuslichen,
gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Ge-
brauch in seinen Eigenschaften veränderte und das bei
Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser
(Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus
dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen
abfließende und gesammelte Wasser (Niederschlags-
wasser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anla-
gen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen
austretenden und gesammelten Flüssigkeiten (vgl. § 29
d Abs. 2 des Berliner Wassergesetzes). Hierzu gehören
auch Abwasser aus abflusslosen Abwassersammelbe-
hältern und nicht separierter Klärschlamm aus Klein-
kläranlagen. § 29 d Abs. 4 des Berliner Wassergesetzes
findet vollumfänglich Anwendung.



h) Abwässer, die die Beschaffenheit der Gewässer
beeinträchtigen.

Genaue Hinweise auf Stoffe und Stoffkonzentrationen
gemäß §§ 3 und 4 erteilt der Abteilungsfachbereich Ein-
leiterüberwachung der Berliner Wasserbetriebe.

(3) Der unmittelbare Anschluss von Dampfleitungen an
die Entwässerungsanlagen ist nicht gestattet.

(4) Eigentümer von Grundstücken, auf denen infolge
gewerblicher Tätigkeit Stoffe anfallen, die leichter
als Wasser sind, wie z. B. Benzin, Öle oder Fette,
haben Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe
aus dem Abwasser entsprechend dem Stand der
Technik einzubauen und zu betreiben.

(5) Die Berliner Wasserbetriebe haben das Recht, Ab-
wasseruntersuchungen vorzunehmen. Wird durch
das Untersuchungsergebnis die nicht erlaubte Einlei-
tung von Abwasser festgestellt, hat der Grundstücks-
eigentümer die Kosten der gesamten Untersuchung
zu tragen. Zur Überprüfung von Einleitungen nicht
häuslichen Abwassers können turnusmäßige Unter-
suchungen durchgeführt werden. Diese sind - unab-
hängig vom Ergebnis - kostenpflichtig.

(6) Die Berliner Wasserbetriebe haben das Recht, das
Führen von Nachweisen zur Einhaltung der zulässi-
gen Abwasserbeschaffenheit zu verlangen.

(7) Bei Abwasserarten, deren Einleitung in das Ent-
wässerungsnetz der Zustimmung der Berliner Was-
serbetriebe bedarf, sind geringfügig verunreinigte
Abwässer (Kondenswasser, Kühlwasser, Grundwas-
ser, Wasser aus Schwimmbecken, Springbrunnen 
u. dgl.) auf Verlangen der Berliner Wasserbetriebe
unter Beibringung einer Genehmigung der Wasser-
aufsichtsbehörde offenen Wasserläufen zuzuführen.
Dabei sind nach Möglichkeit vorhandene Regenwas-
serkanäle, Notauslässe, Regenwasserüberläufe und
Sonderleitungen zu benutzen. Sind zur Ableitung
neue Kanäle erforderlich, so werden diese auf An-
trag des Eigentümers, von dessen Grundstück die
Wassermengen abfließen, von den Berliner Wasser-
betrieben auf seine Kosten hergestellt. Die neuen
Kanäle gehen mit ihrer Fertigstellung entschädi-
gungslos in das unbeschränkte Eigentum der Berli-
ner Wasserbetriebe über. Die Anschlusskanäle (hier:
Verbindungskanal zwischen der Einleitungsstelle der
Wassermengen und der Übergabestelle zum öffent-
lichen Kanal bzw. zur zugewiesenen Vorflut) werden
ebenfalls von den Berliner Wasserbetrieben auf
Kosten des Grundstückseigentümers hergestellt. Sie
werden jedoch mit der Fertigstellung Eigentum des
Grundstückseigentümers, unabhängig davon, ob sie
die Verbindung zu einem neuen Kanal oder zu einem
vorhandenen Kanal darstellen.

(8) Sollen sonstige Abwassermengen, deren Einleitung
der Zustimmung bedarf, insbesondere Industrie-
abwässer, ohne ausreichende Vorflut vor dem
Grundstück den öffentlichen Entwässerungsanla-
gen zugeführt werden, so sind die erforderlichen
Kanäle bzw. Sonderleitungen bis zum Übergabeort
durch den Antragsteller herstellen zu lassen. Die
neuen Kanäle zum Ableiten der Abwassermengen
bleiben im Eigentum des Antragstellers. Sie werden
auf Anforderung von den Berliner Wasserbetrieben
betriebsmäßig unterhalten, sofern sie baulich und
betriebsmäßig den technischen Regeln der Berliner
Wasserbetriebe entsprechen.

§ 5
Vertragsstrafe

Werden Einleitungen im Sinne des § 4 Abs. 1 ohne die
erforderliche Zustimmung der Berliner Wasserbetriebe
vorgenommen, bzw. werden verbotene Einleitungen
im Sinne des § 4 Abs. 2 festgestellt oder erfolgen Einlei-
tungen ohne die erforderliche Mitteilung im Sinne des
§ 11 Abs. 6, wird vorbehaltlich eines auszusprechenden
Einleitungsverbotes eine Vertragsstrafe berechnet.
Bei der Berechnung der Vertragsstrafe ist im Bereich der
Schmutzwasserbeseitigung das Doppelte der nach § 15
a Abs. 1, § 15 c ermittelten Wassermengen der gesamten
Abrechnungsperiode und im Bereich der Niederschlags-
entwässerung die doppelte nach § 15 b ermittelte
Fläche zugrunde zu legen.

Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn
der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Ver-
pflichtung verletzt, die zur Berechnung erforderlichen
Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das
Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung
seiner Verpflichtung zu zahlen gehabt hätte.

§ 6
Mitteilungs-, Auskunfts- und Vorsorgepflicht des

Grundstückseigentümers
(1) Der Grundstückseigentümer bzw. sein Bevollmäch-

tigter hat den Berliner Wasserbetrieben unverzüg-
lich mitzuteilen, wenn
a) gefährliche oder schädliche Stoffe [§ 4 Abs.

(2)] unbeabsichtigt in die öffentlichen Entwäs-
serungsanlagen gelangen oder zu gelangen
drohen; unabhängig von dieser Meldepflicht
hat er unverzüglich geeignete Maßnahmen
zu ergreifen, um die drohende Gefährdung ab
zuwenden (§ 23 a des Berliner Wassergesetzes),

b) sich Art und Menge desjenigen Wassers ändert,
dessen Einleitung in das Entwässerungsnetz der
Zustimmung der Berliner Wasserbetriebe bedarf
[§ 4 Abs. (1)],

c) der Anschlusskanal oder die Sonderentwäs-
serungseinrichtung [vgl. § 11 Abs. (8)] schadhaft
oder betriebsunfähig geworden sind oder sich
nicht mehr in Betrieb befinden.

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle für 
die Überprüfung der Entwässerungsverhältnisse und
die Berechnung der Entgelte erforderlichen Auskünf-
te zu erteilen.

(3) Der Grundstückseigentümer und/oder die nach § 1
Abs. (2) und (3) dieser ABE Berechtigten haben den
Berliner Wasserbetrieben insbesondere alle allge-
meinen Daten zum Grundstück, wie z. B. Lage des
Grundstücks (Gemarkung, Flur, Flurstück), zu seiner/
ihrer Person (z. B. Name, Anschrift), die Grundstücks-
größe, die Größe der auf dem jeweiligen Grundstück
bebauten und befestigten Flächen und die Art der
Flächenversiegelung (wie z. B. Asphalt, Beton, Pflas-
terung, Rasengittersteine, Normaldach, Nassdach,
begrünte Dachflächen) anzugeben. Ferner ist mit-
zuteilen, ob von den bebauten und befestigten Flä-
chen unmittelbar oder mittelbar in die Kanalisation
entwässert wird. Ferner können die Berliner Wasser-
betriebe vom Grundstückseigentümer Angaben zur
Versickerung und Verrieselung von Niederschlags-
wasser, dem Vorhandensein und Fassungsvermögen
von Zisternen sowie zur Niederschlags- und Brauch-
wassernutzung verlangen.

(4) Sofern anstelle des Grundstückseigentümers der
jeweilige Nutzungsberechtigte nach § 1 Abs. (2)
Vertragspartner der Berliner Wasserbetriebe ist,
obliegen diesem - neben dem Grundstückseigentü-
mer - die vorstehend genannten Mitwirkungs- und
Auskunftspflichten.

(5) Bei Verletzung der Mitwirkungspflichten sind die
Berliner Wasserbetriebe berechtigt, die Berech-
nungsgrundlagen aufgrund der bereits vorhandenen
Daten und vergleichbarer Umstände zu schätzen, die
damit als verbindlich gelten.

§ 7
Zutrittsrecht

Der Grundstückseigentümer hat den mit einem Aus-
weis versehenen Beauftragten der Berliner Wasserbe-
triebe den Zutritt zu den Räumen der angeschlossenen
Grundstücke und Außenanlagen zu gestatten, soweit
dies zur Überprüfung der Entwässerungsanlagen,
Beseitigung von Störungen und zum Ablesen von Mess-
einrichtungen erforderlich ist.

§ 8
Haftung bei Betriebsstörungen,

Schutz vor Rückstau

(1) Wegen Betriebsstörungen an den öffentlichen
Entwässerungsanlagen einschließlich Störungen
infolge überdurchschnittlicher Niederschläge
sind Schadensersatzansprüche gegen die Berliner
Wasserbetriebe, deren Organe und Mitarbeiter aus-
geschlossen, es sei denn, dass Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit vorliegt.

(2) Gegen den Rückstau von Abwasser hat sich der
Grundstückseigentümer selbst zu schützen.

§ 9
Kanaleinbau

Die Berliner Wasserbetriebe machen die Erweiterung
des Kanalnetzes von den nach wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zu beurteilenden Verhältnissen abhän-
gig. Grundsätzlich werden Entwässerungskanäle nur in
öffentlich gewidmeten Straßen, die im Eigentum des
Landes Berlin stehen, eingebaut.

§ 10
Grundstücksbenutzung

(1) Der Grundstückseigentümer hat für Zwecke der
Abwasserentsorgung das Verlegen von Kanälen
und Druckrohrleitungen zur Durch- und Ableitung
von Abwasser über sein Grundstück, ferner das
Anbringen von sonstigen Einrichtungen und von
Zubehör sowie erforderliche Schutzmaßnahmen
unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur
Grundstücke, die an die Entwässerung angeschlos-
sen sind oder die vom Eigentümer in wirtschaftli-
chem Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung
genutzt werden oder für die die Möglichkeit der
Abwasserentsorgung sonst wirtschaftlich vorteil-
haft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme des
Grundstücks den Eigentümer mehr als notwendig
oder in unzumutbarer Weise belasten würde. Die
Rechte an dem Grundstück können durch Eintragung
einer Grunddienstbarkeit im Grundbuch auf Kosten
der Berliner Wasserbetriebe sichergestellt werden.

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art
und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme
des Grundstücks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der
Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen
Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten
der Verlegung haben die Berliner Wasserbetriebe zu
tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen aus-
schließlich der Entsorgung des Grundstücks dienen.

(4) Wird die Abwassereinleitung eingestellt, so hat
der Grundstückseigentümer die Entfernung der
Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen
der Berliner Wasserbetriebe noch fünf Jahre
unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies
nicht zugemutet werden kann.

(5) Die Absätze (1) bis (4) gelten nicht für öffentliche
Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grund-
stücke, die durch Planfeststellung für den Bau von
öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen
bestimmt sind.

§ 11
Hausanschlüsse

(1) Auf Antrag des Grundstückseigentümers werden die
Herstellung, Änderung, bauliche und betriebliche
Unterhaltung, Abtrennung oder Beseitigung

a) der Schmutzwasser-Anschlusskanäle von den
öffentlichen Straßenkanälen bis einschließlich 
der ersten Reinigungsöffnung (Hauskasten) auf
dem Grundstück,

b) der Regenwasser-Anschlusskanäle von den 
öffentlichen Straßenkanälen bis zur Gelände-
oberkante am aufgehenden Frontmauerwerk 
bzw. bis zur ersten Reinigungsöffnung (Haus-
kasten) auf dem Grundstück einschließlich,
soweit diese für Regenwasser-Anschlusskanäle
erforderlich sind,

c) der Anschlussleitungen von Sonderentwässe-
rungseinrichtungen einschließlich des Vakuum-
übergabeschachtes bzw. der Grundstücks-
pumpstation in Gebieten, in denen solche von 
den Berliner Wasserbetrieben vorgesehen sind,
vorgenommen.

Zur betrieblichen Unterhaltung gehört u. a. auch die
Beseitigung von Verstopfungen der Anschlusskanäle
zu a) und b).
Die Lage der Hausanschlüsse und Anschlussleitungen
bestimmen die Berliner Wasserbetriebe; dabei sind
begründete Wünsche des Grundstückseigentümers
nach Möglichkeit zu berücksichtigen.
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(2) Die Arbeiten werden von den Berliner Wasserbe-
trieben selbst oder von deren beauftragten Unter-
nehmen ausgeführt. Der Grundstückseigentümer
darf aus Gründen der betrieblichen Sicherheit die
Arbeiten nicht selbstständig ausführen oder verge-
ben. Wünsche des Grundstückseigentümers bei der
Auswahl der bauausführenden Firmen sind insoweit
zu berücksichtigen, als der Nachweis erbracht wird,
dass diese alle Voraussetzungen für eine ordnungs-
gemäße Bauausführung bieten. Es können allerdings
nur Firmen beauftragt werden, die bei den Berliner
Wasserbetrieben im Jahresvertrag stehen. Der An-
schlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen
für die sichere Errichtung der Hausanschlüsse zu
schaffen. Für die Herstellung der Hausanschlüsse
sind im öffentlichen Straßenland vorhandene Vor-
streckungen nach Möglichkeit zu nutzen. Die Kosten
für die Herstellung des Hausanschlusses zuzüglich
eines Zuschlages für Baugemein- und Geschäftskos-
ten trägt der Grundstückseigentümer. Tritt zwischen
Auftragserteilung und Abrechnung sämtlicher Bau-
leistungen ein Eigentumswechsel ein, so bleibt der
bisherige Grundstückseigentümer bis zur Vertragsü-
bernahme durch den neuen Grundstückseigentümer
den Berliner Wasserbetrieben weiter verpflichtet.
Die Vertragsübernahme durch den neuen Grund-
stückseigentümer ist den Berliner Wasserbetrieben
schriftlich mitzuteilen.

(3) Die Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen
werden pauschal berechnet. Diese bestehen aus
dem Grundpreis sowie dem pauschalen Preis je Me-
ter (kaufmännische Rundung) Hausanschlusskanal.

Die bei Fertigstellung des Hausanschlusses gültigen
Pauschalpreise sind für die Abrechnung maßgebend.
Unabhängig von der Möglichkeit zur Nutzung des
Hausanschlusses ist die Rechnung zu dem von den
Berliner Wasserbetrieben angegebenen Zeitpunkt,
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang, fällig.

(4) Die Gewährleistungsfrist für die Arbeiten am
Anschlusskanal beträgt vier Jahre, für eventuell
wiederhergestellte Straßenbefestigungen ergibt
sich die Gewährleistungsfrist nach den geltenden
Bestimmungen.

(5) Der Abschnitt des Hausanschlusskanals von der
Grundstücksgrenze bis einschließlich des Hauskas-
tens geht mit dem Zeitpunkt der Fertigstellung ohne
förmliche Übereignung in das Eigentum des Grund-
stückseigentümers über. Bei mehreren hinterein-
ander liegenden Grundstücken ist die erste Grund-
stücksgrenze, die an die Straße grenzt, maßgeblich.
Wird der Hausanschlusskanal ausschließlich im
öffentlichen Straßenland (Kiosk, BVG, Wartehallen,
U-Bahn u. a.) gelegt, bildet die dem öffentlichen
Straßenkanal nächstgelegene Außenkante des
Übergabeschachtes bzw. die Außenkante der Bau-
lichkeiten die Eigentumsgrenze. Bei vorhandenen
Anschlüssen verbleibt das Eigentum am Hausan-
schlusskanal, auch soweit er sich nicht auf dem
Grundstück befindet, Eigentum des Grundstücksei-
gentümers, es sei denn, er beantragt die Übernahme
des sich in ordnungsgemäßem Zustand befindlichen
Abschnittes in das Eigentum der Berliner Wasser-
betriebe.
Der Grundstückseigentümer trägt für den in seinem
Eigentum befindlichen Teil des Hausanschlusses die
Kosten der betrieblichen Unterhaltung, Instandset-
zung, Abtrennung und, soweit von ihm veranlasst,
auch der Veränderung des Anschlusses zuzüglich des
Zuschlages für Baugemein- und Geschäftskosten.

Für Anschlusskanalabschnitte, die sich im Eigentum
der Berliner Wasserbetriebe befinden, erfolgt die
betriebliche Unterhaltung und Instandsetzung zu
Lasten der Berliner Wasserbetriebe, es sei denn, die
erforderlichen Maßnahmen sind auf unsachgemä-
ßen Betrieb durch den Grundstückseigentümer (z. B.
Verstopfung) zurückzuführen. Die Kosten der Verän-
derung des Hausanschlusses, die vom Grundstücks-
eigentümer veranlasst werden, sind von diesem 
zu tragen.

Soweit ein Anschlusskanal ausnahmsweise von den
Eigentümern verschiedener Grundstücke gemein-
sam beantragt wird, gilt der Kanalabschnitt von
der Grundstücksgrenze bis einschließlich des Haus-
kastens als ihnen gemeinsam gehörend. Satz 2 gilt
entsprechend. Dieses gilt bei vorhandenen Anschlüs-
sen für den gesamten Hausanschlusskanal. Für die
Kosten der Herstellung, betrieblichen Unterhaltung,
Instandsetzung und Abtrennung haften die Eigen-
tümer als Gesamtschuldner. Dasselbe gilt bei einer
Grundstückseigentümergemeinschaft. In diesen Fäl-
len ist bei Antragstellung ein Vertreter zu benennen,
auf den auch die Rechnung ausgestellt wird.

(6) Der Kunde ist verpflichtet, die Inbetriebnahme des
Abwasseranschlusses unverzüglich den Berliner
Wasserbetrieben mitzuteilen. Als Inbetriebnahme
gilt die Verbindung der privaten Abwasserleitungen
(Grundleitungen) mit dem Hausanschlusskanal bzw.
der Sonderentwässerungseinrichtung.

(7) Nicht mehr in Betrieb befindliche Anschlusskanäle
sind vom öffentlichen Entwässerungsnetz abzutren-
nen und zuzusetzen oder auch zu beseitigen oder
zuzuschlämmen. Die Abtrennung wird jeweils nach
den örtlichen Gegebenheiten zwischen öffentlichem
Straßenkanal und Straßenflucht bzw. Straßenbe-
grenzungslinie möglichst dicht am öffentlichen
Straßenkanal vorgenommen. Auf dem Grundstück
verbleibende Leitungsstrecken müssen in der Weise
abgeschlossen werden, dass keine offenen über die
Straßenflucht- bzw. Straßenbegrenzungslinie hin-
ausführenden Verbindungen mit dem Straßenkörper
bestehen bleiben.

Wird der Anschluss des Kunden abgetrennt und
geschlossen, trägt dieser die gesamten Kosten der
Schließungsmaßnahme.

(8) In Gebieten, in denen Sonderentwässerungsverfah-
ren (Druck- oder Vakuumentwässerungsverfahren)
vorgesehen sind, gehen die Anschlussleitungen 
von der Grundstücksgrenze bis einschließlich des
Vakuumschachtes bzw. der Grundstückspumpsta-
tion sowie die zur Überwachung und Steuerung der
Grundstücksentwässerung erforderlichen Einrich-
tungen mit dem Zeitpunkt der Fertigstellung ohne
förmliche Übereignung in das Eigentum des Grund-
stückseigentümers über. Für den Vakuumschacht
bzw. die Grundstückspumpstation nebst der zur
Überwachung und Steuerung der Grundstücksent-
wässerung erforderlichen Einrichtungen beträgt die
Gewährleistungsfrist - abweichend von § 11 Abs. 4  
-fünf Jahre. Bestehende Sonderentwässerungsan-
schlüsse bleiben hiervon unberührt. Die betriebliche
Unterhaltung der Sonderentwässerungsanlagen ob-
liegt den Berliner Wasserbetrieben. Die Kosten der
betrieblichen Unterhaltung trägt der Grundstücks-
eigentümer oder der sonstige zur Nutzung dinglich
Berechtigte.

Art und Lage der Einrichtungen und Anschlussleitun-
gen bestimmen die Berliner Wasserbetriebe; dabei
sind begründete Wünsche des Grundstückseigentü-
mers nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

Die Einrichtungen zum Sammeln und zur Förderung
der Abwässer sowie die Anschlussleitungen dürfen
nicht überbaut werden. Mängel, die der Grundstücks-
eigentümer an diesen Anlagen bemerkt, sind den
Berliner Wasserbetrieben unverzüglich mitzuteilen.
Dieser hat den Bediensteten der Berliner Wasserbe-
triebe und den von diesen Beauftragten den Zugang
zu den Einrichtungen und den Leitungen zu gestat-
ten.

Die Kosten der Herstellung der Sonderentwässe-
rungseinrichtung trägt der Kunde in der Höhe, wie
sie sich bei einem Anschluss durch einen normalen
Hausanschlussgefällekanal ergeben würden. Kosten
der Veränderung der Anlage trägt der Grundstücks-
eigentümer, soweit sie von ihm veranlasst werden.

(9) Vor Beginn der Arbeiten ist von dem Grundstücks-
eigentümer ein unverzinslicher Kostenvorschuss in
Höhe von mindestens 50 v. H. der voraussichtlich
entstehenden Baukosten zu zahlen.

(10)Kosten, die den Berliner Wasserbetrieben im Falle
eines schadhaften Hausanschlusses bis zum Beginn
der Instandsetzungsarbeiten entstehen (durch Ab-
sperrung und Beleuchtung einer Pflastereinbruch-
stelle im Bereich des öffentlichen Straßenlandes u.
a.), sind vom Grundstückseigentümer zu tragen, so-
fern er nicht innerhalb von 14 Tagen nach Angebots-
unterbreitung durch die Berliner Wasserbetriebe
den Auftrag an die Berliner Wasserbetriebe erteilt.

(11)Bei Neu- und Umbauten von Gebäuden muss der
Anschluss rechtzeitig vor Baubeginn beantragt
werden.

(12)Die Berliner Wasserbetriebe können Anschlussan-
träge zurückstellen, bis notwendige Kanalverstär-
kungen durchgeführt worden sind.

(13)Bei übergeordneten Arbeiten der Leitungsbetriebe
im öffentlichen Straßenland und dadurch erforder-
lich werdenden teilweisen Umlegungen oder Aus-
wechselungen von Anschlusskanälen hat der Grund-
stückseigentümer als Eigentümer des Anschlusska-
nals diese Arbeiten zu dulden. Er trägt die Kosten für
eventuell erforderlich werdende Veränderungen im
Grundleitungsbereich.

§ 12
Baukostenzuschuss

(1) Die Berliner Wasserbetriebe sind berechtigt, vom
Grundstückseigentümer für die Möglichkeit der
dauerhaften Inanspruchnahme der Abwasserbesei-
tigungseinrichtungen einen Baukostenzuschuss zur
Abdeckung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung
entstehenden Kosten für die Herstellung, den Aus-
bau und die Verstärkung der Abwasserbeseitigungs-
einrichtung zu verlangen.

Sobald das Grundstück oder Teilgrundstück bzw.
eine Baulichkeit im Straßenland oder auf sonstigen
Flächen an die öffentliche Kanalisation bzw. das
Sonderentwässerungssystem [vgl. § 11 Abs. (8)]
angeschlossen ist, entsteht die Verpflichtung zur
Zahlung eines Baukostenzuschusses.

(2) Der vom Anschlussnehmer zu übernehmende Kos-
tenanteil bemisst sich nach der Straßenfrontlänge
des anzuschließenden Grundstücks. Der Anschluss-
nehmer ist verpflichtet, dem Versorgungsunterneh-
men zur Ermittlung der Straßenfrontlänge amtliche
Pläne - z. B. Katasterauszüge - zur Verfügung zu
stellen. Bei Grundstücken, die nicht oder mit einer
Frontlänge von unter 10 m an einer Straße liegen,
wird bei der Berechnung des Baukostenzuschusses
eine Mindestfrontlänge von 1o m zugrunde gelegt.
Für Grundstücke, die an zwei oder mehrere Straßen
angrenzen, gilt als Frontlänge die halbe Summe aller
an Straßen angrenzenden Frontlängen des anzu-
schließenden Grundstücks. Bei der Feststellung der
Straßenfrontlänge ist auf volle Meter abzurunden.

(3) Das Grundstück gilt als angeschlossen, wenn ein
Schmutzwasser-Anschlusskanal bzw. die Sonderent-
wässerungseinrichtung betriebsfertig hergestellt ist.
Auf den Zeitpunkt der Abnahme durch das Bauauf-
sichtsamt kommt es hierbei nicht an. Desgleichen
auch nicht auf die Verbindung mit den für die Einlei-
tung des Schmutzwassers notwendigen Vorrichtun-
gen (Ausgüssen, Aborten, usw.).

(4) Die Beträge der Hausanschlusskosten nach § 11 Abs.
(3) und des Baukostenzuschusses sind getrennt
auszuweisen.

§ 13
Dezentrale Abwasserentsorgungsanlagen

(1) Dezentrale Abwasserentsorgungsanlagen (abfluss-
lose Abwassersammelbehälter und Kleinkläranla-
gen) sind entsprechend den Inbetriebnahme- und
Wartungsvorschriften des Herstellers und gemäß
den allgemein anerkannten Regeln der Technik
sowie in Übereinstimmung mit den gesetzlichen
Bestimmungen zu errichten und zu betreiben. Die
Einleitbedingungen des § 4 gelten auch für dezen-
trale Abwasserentsorgungsanlagen.
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(2) Die Entleerung von dezentralen Abwasserentsor-
gungsanlagen ist rechtzeitig vorderen Füllung, in
der Regel mindestens einmal im Jahr durchführen zu
lassen. Die Entleerung hat unverzüglich zu erfolgen,
wenn

a) Ablagerungen die Betriebsfähigkeit und Betriebs-
sicherheit der dezentralen Abwasserentsorgungsan-
lage, insbesondere von Kleinkläranlagen, zu beein-
trächtigen drohen;

b) das Fassungsvolumen der dezentralen Abwasser-
entsorgungsanlage erreicht wird.

(3) Die Entleerung der dezentralen Abwasserentsor-
gungsanlagen hat durch ein vom Kunden auf eigene
Rechnung beauftragten Fachbetrieb, der mit den
Berliner Wasserbetrieben einen Einleitvertrag
geschlossen hat, zu erfolgen. Die Berliner Wasser-
betriebe geben die geeigneten Fachbetriebe, mit
denen Einleitverträge geschlossen wurden, in geeig-
neter Form bekannt.

(4) Zum Nachweis der ordnungsgemäßen Abfuhr und
Beseitigung des Abwassers haben die Kunden und
die Fachbetriebe einen Nachweis mit Belegen zur
Menge des abgefahrenen Abwassers und des Da-
tums der Abfuhr zu führen und den Berliner Wasser-
betrieben auf Verlangen zur Prüfung vorzulegen.

§ 14
Verantwortung des Grundstückseigentümers

Der Grundstückseigentümer ist dafür verantwortlich,
dass sich die Entwässerungsanlagen seines Grund-
stücks stets in einem ordnungsgemäßen Zustand
befinden. Dazu gehört auch, dass der Hauskasten bzw.
die Sonderentwässerungseinrichtung stets leicht zu-
gänglich ist.

Im Falle von Neuanlagen und Instandsetzungsarbeiten
ist der Grundstückseigentümer auf Verlangen der Berli-
ner Wasserbetriebe verpflichtet, Hinweistafeln über die
Lage des Hauskastens anbringen zu lassen. Zum Öffnen
des Hauskastens sind die Berliner Wasserbetriebe zur
Vermeidung von Überflutungen bei Rückstau hinzuzu-
ziehen.

Der Hauskasten darf zu Reinigungs- und Instandset-
zungszwecken - nach vorangegangener Information der
Berliner Wasserbetriebe - geöffnet werden.
Bei Druckentwässerungsanlagen darf zu Reinigungs-
zwecken der Pumpenschacht - nach vorangegangener
Information der Berliner Wasserbetriebe - geöffnet
werden. Der Kunde ist berechtigt, Reinigungsarbeiten
im Schacht (Ausspritzen des Schachtes mit Wasser bei
einem Druck von maximal 120 bar) auszuführen.

Dem Grundstückseigentümer sind weiterführende
Handlungen jeder Art am und im Schacht und an der
Steuersäule sowie der Entlüftung des Pumpwerkes aus
Gründen der betrieblichen Sicherheit nicht gestattet.
Die Meldung jeglicher Störungen erfolgt verantwort-
lich durch den Grundstückseigentümer beim Entstö-
rungsdienst der Berliner Wasserbetriebe.
Mängel an den ihm gehörenden Entwässerungsanlagen
muss der Grundstückseigentümer unverzüglich auf
seine Kosten beseitigen lassen (§ ), es sei denn, dass
die Mängel auf Fehler bei der Herstellung oder Instand-
setzung des Hausanschlusskanals zurückzuführen und
innerhalb der Gewährleistungsfrist geltend gemacht
worden sind. Er haftet für alle Schäden, die auf derar-
tige Mängel oder eine vertragswidrige Benutzung zu-
rückzuführen sind. Werden die Berliner Wasserbetriebe
infolge einer vertragswidrigen Benutzung durch den
Grundstückseigentümer aus § 22 des Wasserhaus-
haltsgesetzes als unmittelbarer Einleiter in Anspruch
genommen, können sie in vollem Umfang beim Grund-
stückseigentümer Rückgriff nehmen.

§ 15
Grundsatz der Entgelterhebung

(1) Die Berliner Wasserbetriebe erheben getrennte
Entgelte für

a) die zentrale Schmutzwasserbeseitigung (§ 15 a)

b) die Niederschlagswasserbeseitigung (§ 15 b),

c) die Beseitigung des in abflusslosen Abwassersam-
melbehältern anfallenden Abwassers (§ 15 c) und

d) die Beseitigung des nicht separierten Klär-
schlamms aus Kleinkläranlagen (§ 15 c).

(2) Die Höhe der Entgelte ergibt sich aus den jeweils
gültigen Tarifen der Berliner Wasserbetriebe.
Die Tarife werden im Amtsblatt für Berlin veröffent-
licht.

§ 15 a
Entgelt für die zentrale Schmutzwasser-

beseitigung

(1) Das Entgelt für die zentrale Beseitigung von
Schmutzwasser setzt sich zusammen aus einem
Grund- und einem Arbeitspreis. Der Grundpreis 
wird in Abhängigkeit von der Wasserzählergröße
berechnet, wobei bei Wasserzählern mit der Größe
bis zu Qn 6 eine Differenzierung nach Verbrauchs-
mengengruppen erfolgt. Der Arbeitspreis wird 
nach der Abwassermenge in Kubikmetern be-
rechnet, die im Erhebungszeitraum in die öffent-
liche Abwasserbeseitigungseinrichtung gelangt.

Als in die öffentliche Abwasseranlage gelangt gelten

a) die dem Grundstück aus öffentlichen und privaten
Wasserversorgungsanlagen zugeführte und durch
geeichte Wasserzähler ermittelte Wassermenge,

b) die auf dem Grundstück gewonnene und dem
Grundstück sonst zugeführte Wassermenge,

c) die den Abwasseranlagen zugeführten Grund-
wasser- und Drainagewassermengen,

d) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei
Bestehen einer von den Berliner Wasserbetrieben
genehmigten und kalibrierfähigen Abwassermess-
einrichtung und,

e) soweit nicht gemessen worden ist, die von den
Berliner Wasserbetrieben durch Schätzung ermit-
telte Wassermenge, für sonstige den öffentlichen
Entwässerungsanlagen zugeführte Wasser
mengen.

Die Wassermengen nach Buchstaben b) und c) hat der
Grundstückseigentümer den Berliner Wasserbetrieben
für den abgelaufenen Bemessungszeitraum innerhalb
der folgenden zwei Monate schriftlich anzuzeigen,
sofern die Beauftragten der Berliner Wasserbetriebe 
die Zwischenzähler nicht selbst ablesen. Der Kunde hat
grundsätzlich den Nachweis über zugeführte Mengen
durch den Einbau von geeichten Zwischenzählern zu
führen, die er auf seine Kosten einbauen, warten und
instand halten muss und die den Bestimmungen des
Eichgesetzes entsprechen müssen.

(2) Wassermengen, die nachweislich während des abge-
laufenen Erhebungszeitraums nicht in die öffentli-
che Entwässerungsanlage gelangt sind, werden auf
Antrag abgesetzt.

Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung hat
der Kunde den Nachweis über absetzbare Mengen
grundsätzlich durch den Einbau von Zwischenzäh-
lern zu führen, die er auf seine Kosten einbauen,
warten und instand halten muss und die den Be-
stimmungen des Eichgesetzes entsprechen müssen.
Im Einzelfall können die Berliner Wasserbetriebe
vom Kunden verlangen, die Menge durch kalibrierfä-
hige Abwassermesser nachzuweisen, die der Kunde
auf seine Kosten einbauen muss.

(3) Abzüge werden nicht gewährt bei

a) Wassermengen bis zu 5 m3 innerhalb eines Zeit-
raumes von 30 Tagen, sofern es sich um Wasser
für laufend wiederkehrende Verwendungszwecke
handelt und kein Zähler zum Nachweis der Ab-
zugsmenge eingebaut ist,

b) hauswirtschaftlich genutztem Wasser,

c) Wassermengen, die bei Speisung von Warmwas-
ser- und Heizungsanlagen verbraucht werden.

(4) Zuviel erhobene Entwässerungsentgelte sind zu ver-
rechnen oder zu erstatten.

(5) Wer beabsichtigt, eine Absetzung zu beantragen,
hat zu Beginn des Erhebungszeitraumes mit den
Berliner Wasserbetrieben abzustimmen, wie die
Absetzmenge zu ermitteln ist und hat den Berliner
Wasserbetrieben die Absetzmenge bis 4 Wochen vor

dem Ende des Abrechnungszeitraums anzuzeigen.
Die erforderlichen Unterlagen sind beizufügen.

(6) Für die Erhebung des Grundpreises gilt:

a) Die Berechnung des Grundpreises erfolgt
tageweise.

b) Wird die Schmutzwasserbeseitigung wegen
Störungen im Betrieb, betriebsnotwendiger
Arbeiten oder aus ähnlichen, nicht vom
Anschlussnehmer zu vertretenden Gründen
länger als drei Tage unterbrochen, so wird für 
die Zeit der Unterbrechung kein Grundpreis
berechnet.

c) Bei mehreren Wasseranschlüssen eines
Grundstücks wird für jeden Zähler ein 
Grundpreis entsprechend der Nenngröße
berechnet. Bei einem Verbundwasserzähler 
richtet sich die Bemessung nach dem 
(größeren) Hauptzähler.

d) Bei Grundstücken mit Schmutzwasseran-
schluss, die nicht oder nicht ausschließlich 
über einen öffentlichen Wasseranschluss 
versorgt werden, wird die Bemessung des
Grundpreises aufgrund vergleichbarer
Anschlussverhältnisse vorgenommen.

(7) Ergibt sich im Falle einer Prüfung der Messein-
richtungen für die bezogene Wassermenge eine
Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder
werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbe-
trages festgestellt, so ist das zu hoch oder zu niedrig
berechnete Entgelt zu erstatten oder nachzuent-
richten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei
festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht
oder nicht richtig an, so ermitteln die Berliner Was-
serbetriebe den Wasserverbrauch für die Zeit seit
der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durch-
schnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des
der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablese-
zeitraums oder aufgrund des vorjährigen Verbrauchs
durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind
angemessen zu berücksichtigen.

Die vorgenannten Ansprüche sind auf den der Fest-
stellung des Fehlers vorhergehenden Abrechnungs-
zeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung
des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum
festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch
auf längstens zwei Jahre beschränkt.

§ 15 b
Entgelt für die Niederschlagswasserbeseitigung

(1) Das Entgelt für die Beseitigung von Niederschlags-
wasser wird nach der bebauten und befestigten
Fläche (nachfolgend auch „versiegelte Fläche“ ge-
nannt) bemessen, von der aus Niederschlagswasser
in die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung
gelangt. Jeder m2 ist eine Berechnungseinheit. Der
Entgeltpflichtige hat den Berliner Wasserbetrieben
auf deren Aufforderung binnen eines Monats den
Umfang der bebauten und befestigten Flächen
schriftlich mitzuteilen. Änderungen des Umfangs
der bebauten und befestigten Flächen hat der Ent-
geltpflichtige den Berliner Wasserbetrieben auch
ohne Aufforderung binnen eines Monats schriftlich
mitzuteilen. Ab Beginn des Monats, der der Ände-
rung folgt, werden die neuen Daten der Abrechnung
zugrunde gelegt.

(2) Im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung
wird schon bei der Ermittlung der bebauten und
befestigten Fläche berücksichtigt, dass Flächen, die
nicht oder nur geringen Einfluss auf den Abfluss des
Niederschlagswassers haben, nicht oder nur anteilig
bei der Berechnung des Entgelts für die Nieder-
schlagswasserbeseitigung angesetzt werden.

a) Als versiegelte Flächen werden sämtliche beto-
nierten, asphaltierten, gepflasterten oder mit
anderen wasserundurchlässigen Materialien ver-
sehenen Flächen gewertet. Bei diesen Flächen
wird die tatsächliche Größe in m2 Berechnungs-
grundlage, von denen aus in die öffentliche Ab-
wasserbeseitigungseinrichtung entwässert wird.

b) Sind die Flächen mit Rasengittersteinen oder in
speziellen Verlegearten (z. B. Splittfugenpflaster,
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Porenpflaster, Kies- und Splittdecken, Schotter-
rasen) gepflastert oder befestigt, die das Ver-
sickern von Niederschlagswasser vollständig
sicherstellen, werden diese Flächen bei der
Berechnung des Entgelts für die Niederschlags-
wasserbeseitigung nicht einbezogen.

c) Bei begrünten Dachflächen werden 50 % der
jeweiligen Fläche bei der Berechnung des Entgelts
für die Niederschlagswasserbeseitigung ange-
setzt. Gleiches gilt für so genannte Nassdächer.

(3) Auf Antrag des Kunden finden [zusätzlich zu Abs. (2)]
im Einzelfall Absetzungen und Verminderungen der
anzusetzenden versiegelten Flächen Berücksichti-
gung, wenn der Kunde die verminderte Einleitung
von Niederschlagswasser nachweist. Dies gilt insbe-
sondere für die nachfolgend genannten Fälle:

a) Leitet der Kunde das Niederschlagswasser in 
ein so genanntes Mulden-Rigolen-System mit
gedrosselter Ableitung und Teilversickerung des
Niederschlagswassers, so werden pauschal 
50 % der jeweiligen versiegelten Fläche bei der
Berechnung des Entgelts für die Niederschlags-
wasserbeseitigung abgesetzt, wenn die Anlagen
entsprechend den technischen Regeln des ATV-
Arbeitsblattes Nr. 138 arbeiten. Im Einzelfall er-
folgt eine abweichende Berücksichtigung auf
Antrag des Kunden, wobei die Berliner Wasser-
betriebe nach billigem Ermessen festsetzen,
welcher Abzug von der versiegelten Fläche
vorzunehmen ist.

b) Nutzt der Kunde Niederschlagswasser (z. B. für 
die Toilettenspülung, als Brauchwasser, zur Be-
wässerung), so setzen die Berliner Wasserbetriebe
nach Prüfung des Einzelfalles nach billigem Er-
messen fest, welcher Abzug von der versiegelten
Fläche vorzunehmen ist. Bei Nutzung im Haushalt
sind Privatwasserzähler in die Brauchwasserlei-
tung und in die Trinkwasserzuspeisung zum
Brauchwasserspeicher einzubauen.

Vom Kunden ist darzulegen, dass das Niederschlags-
wasser in ausreichend groß dimensionierten Auf-
fangbehältern (z. B. Zisternen) eingeleitet und einer
Nutzung zugeführt wird. Für die Ermittlung des Um-
fangs der abzusetzenden versiegelten Flächen ist u. a.
maßgeblich, ob der oder die Auffangbehälter mit einem
Überlauf an die Abwassersammelleitung angeschlossen
sind oder nicht, ob sich die Menge des gesammelten
Niederschlagswassers und die angegebene Nutzung
dergestalt entsprechen, dass davon ausgegangen wer-
den kann, dass keine oder nur eine reduzierte Einleitung
von Niederschlagswasser in die Abwassersammellei-
tung erfolgt.

15 c
Entgelt für die dezentrale Entsorgung

(1) Das Entgelt für die Beseitigung des in abflusslosen
Abwassersammelbehältern anfallenden Abwassers
wird nach dem Frischwassermaßstab berechnet.
Die Bestimmungen des § 15 a gelten entsprechend.
Abweichend von § 15 a Abs. 2 können für Grund-
stücke, die zur nichterwerbsmäßigen gärtnerischen
Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von Garten-
bauerzeugnissen für den Eigenbedarf sowie zur Er-
holung und nicht zur Wohnnutzung dienen, Sonder-
vereinbarungen über den Nachweis der absetzbaren
Mengen geschlossen werden.

(2) Das Entgelt für die Beseitigung des nicht separierten
Klärschlamms aus Kleinkläranlagen wird nach der
Menge des entnommenen Klärschlamms berechnet.
Die Menge wird durch Messeinrichtungen an den
Transportfahrzeugen und an der Übergabestelle zu
den öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen
ermittelt. Die Menge wird auf volle Kubikmeter ge-
rundet.

§ 15 d
Entstehung und Beendigung der Entgeltpflicht

Wird ein Grundstück an die der Schmutzwasserbeseiti-
gung und/oder an die der Niederschlagswasserbeseiti-
gung dienenden Einrichtungen angeschlossen, entsteht
die Verpflichtung zur Zahlung des Entwässerungsent-

geltes mit dem Tag der Inbetriebnahme [s. § 11 Abs. (6)]
des jeweiligen Abwasseranschlusses oder des Beginns
der sonstigen Nutzung der öffentlichen Entwässe-
rungsanlagen und endet mit dem Ablauf des Tages, an
dem der Anschlusskanal auf Antrag des Grundstücksei-
gentümers durch die Berliner Wasserbetriebe zugesetzt
bzw. beseitigt oder die sonstige Benutzung der öffentli-
chen Entwässerungsanlagen eingestellt worden ist.

§ 15 e
Abrechnung der Entwässerungsleistungen

(1) Die Entgelte nach § 15 a, § 15 b und § 15 c werden nach
der Wahl der Berliner Wasserbetriebe monatlich
oder in anderen Zeitabschnitten, die jedoch 12 Mo-
nate nicht wesentlich überschreiten dürfen, abge-
rechnet. Sind zusätzliche Abrechnungen erforderlich,
so trägt der Kunde die Kosten, die pauschal berech-
net werden können.

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums
die Tarife, so wird die für die neuen Tarife maßgebli-
che Leistung zeitanteilig berechnet

§ 16 
Abschlagszahlungen

(1) Wird die erbrachte Entwässerungsleistung nach 
§ 15 e Abs. (1) für mehrere Monate abgerechnet, so
können die Berliner Wasserbetriebe für die nach der
letzten Abrechnung erbrachte Leistung Abschlags-
zahlung verlangen. In diesen Fällen berechnen die
Berliner Wasserbetriebe zweimonatliche Abschlä-
ge. Diese werden anteilig für den Zeitraum der
Abschlagszahlung entsprechend der Leistung im
zuletzt abgerechneten Zeitraum berechnet. Ist eine
solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich
die Abschlagszahlung für Entgelte nach § 15 a und 
§ 15 c nach der durchschnittlichen, von vergleichbaren
Kunden in Anspruch genommenen Leistung.

Zusammen mit den Abschlägen auf die Entgelte
nach § 15 a werden Abschläge für die Entgelte nach
§15 b erhoben. Besteht keine Zahlungspflicht nach 
§ 15 a, so können separate Abschlagszahlungen für
die Entgelte nach § 15 b erhoben werden. Für Ab-
schlagszahlungen auf Entgelte nach § 15 b werden
die Grundstücksverhältnisse bei Entstehen der Ent-
geltpflicht zugrunde gelegt.

(2) Die nach einer Tarifänderung anfallenden Ab-
schlagszahlungen können mit dem Vom-Hundert-
satz der Tarifänderung entsprechend angepasst
werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe
Abschlagszahlungen verlangt wurden, so ist der
übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten,
spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforde-
rung zu verrechnen. Nach Beendigung des Entsor-
gungsverhältnisses sind zuviel gezahlte Abschläge
unverzüglich zu erstatten.

(4) Eine Änderung der Abrechnungszeiträume und der
Nachforderung von Abschlagszahlungen bleibt den
Berliner Wasserbetrieben vorbehalten.

(5) § 16 a bleibt unberührt.

§ 16 a
Übergangsvorschrift zur Abrechnung von dezentralen

Entwässerungsleistungen und der Vereinnahmung von
Abschlagszahlungen

(1) Mit Einführung des getrennten Entgeltes für die
dezentrale Abwasserentsorgung kann aus verwal-
tungstechnischen Gründen keine stichtagsgenaue
Berechnung der Abschlagszahlungen nach § 16 die-
ser ABE zum 01.01.2006 erfolgen.

(2) Mit Zugang der (ersten) Rechnung über dezentrale
Entwässerungsleistungen ab dem Jahr 2006 wird
dem jeweiligen Kunden mitgeteilt, welche Ab-
schlagszahlungen auf die Entgelte nach § 15 c zu leis-
ten sind. Soweit dies aus verwaltungstechnischen

Gründen erforderlich ist, kann nach der Übergangs-
regelung längstens bis zum 31.12.2007 verfahren
werden.

(3) Im Übrigen gilt § 16.

§ 17
Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem von 
den Berliner Wasserbetrieben angegebenen
Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach
Zugang fällig.

(2) Bei Zahlungsverzug des Grundstückseigentümers
können die Berliner Wasserbetriebe Verzugszin-
sen von 5 v. H. über dem jeweils gültigen Basis-
zinssatz erheben.

(3) Bei Zahlungsverzug können die Berliner Wasser-
betriebe, wenn sie erneut zur Zahlung auffordern
oder den Betrag durch einen Beauftragten ein-
ziehen lassen, die dadurch entstandenen Kosten
pauschal berechnen.

§ 18
Vorauszahlungen

(1) Die Berliner Wasserbetriebe sind berechtigt, für 
die Entwässerungsleistung eines Abrechnungs-
zeitraumes Vorauszahlungen zu verlangen, wenn
nach den Umständen des Einzelfalles zu besorgen
ist, dass der Grundstückseigentümer seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig
nachkommt.

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich für Entgelte nach
den § 15 a, § 15 b und § 15 c nach der berechneten
Entwässerungsleistung des vorhergehenden
Abrechnungszeitraums oder der durchschnittlich
berechneten Entwässerungsleistung vergleichba-
rer Kunden. Macht der Grundstückseigentümer
glaubhaft, dass seine Einleitungsmenge wesent-
lich geringer ist, so wird dies angemessen berück-
sichtigt. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum
über mehrere Monate und erheben die Berliner
Wasserbetriebe Abschlagszahlungen, so können 
sie die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbe-
trägen verlangen. Die Vorauszahlung wird bei der
nächsten Rechnungslegung verrechnet.

(3) Unter den Voraussetzungen des Abs. (1) können die
Berliner Wasserbetriebe auch für die Erstellung oder
Änderung des Hausanschlusses Vorauszahlung in
Höhe der voraussichtlich entstehenden Baukosten
verlangen.

§ 19
Sicherheitsleistung

(1) Ist der Grundstückseigentümer zur Vorauszah-
lung nicht in der Lage, so können die Berliner
Wasserbetriebe in angemessener Höhe Sicher-
heitsleistung verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszins-
satz verzinst.

(3) Ist der Grundstückseigentümer in Verzug und
kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung
nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflich-
tungen aus dem Entsorgungsverhältnis nach, so
können sich die Berliner Wasserbetriebe aus 
der Sicherheit bezahlt machen. Hierauf wird in 
der Zahlungsaufforderung hingewiesen. Kurs-
verluste beim Verkauf von Wertpapieren, die als
Sicherheitsleistung hinterlegt worden sind, gehen
zu Lasten des Grundstückseigentümers oder An-
schlussnehmers.

(4) Die Sicherheit wird zurückgegeben, wenn ihre
Voraussetzungen weggefallen sind.

(5) Sicherheiten können dem Einlieferer der Empfangs-
bescheinigung ohne Prüfung der Empfangsbe-
rechtigung zurückgegeben werden.
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§ 20
Zahlungsverweigerung

(1) Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberech-
nungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur
Zahlungsverweigerung nur,

1. soweit sich aus den Umständen ergibt, dass offen-
sichtliche Fehler vorliegen, und

2. wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsver-
weigerung innerhalb von zwei Jahren nach Zugang
der fehlerhaften Rechnung oder Abschlagszahlung
geltend gemacht wird.

(2) sonstige Einwendungen gegen Abrechnungen sind
innerhalb eines Monats nach Zustellung der Rech-
nung zu erheben; ausgenommen sind Anzeigen we-
gen nicht offensichtlicher Mängel. Spätere Einwen-
dungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Verpflichtung zur Zahlung der geforderten Ent-
gelte bleibt unberührt.

§ 21 
Aufrechnung

Gegen Ansprüche der Berliner Wasserbetriebe kann nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 22 
Entgeltschuldner

(1) Entgeltschuldner ist der Grundstückseigentümer
bzw. die ihm in § 1 Abs. (2) und (3) Gleichgestellten.
Mehrere Eigentümer bzw. sonstige Entgeltschuldner
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ein Eigentumswechsel sowie der Wechsel des ge-
setzlichen Vertreters oder des Bevollmächtigten 
des Eigentümers ist den Berliner Wasserbetrieben
binnen zwei Wochen anzuzeigen.

(3) Bei Grundstücksveräußerungen haftet auch der Ver-
äußerer für die Entgeltforderung, die in der Zeit nach
der Veräußerung bis zu einem Zeitpunkt entsteht, in
dem die Berliner Wasserbetriebe verspätet von dem
Eigentumswechsel Kenntnis und die Möglichkeit zur
Abrechnung erhalten haben.

§ 23
Gerichtstand

(1) Der Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtli-
che Sondervermögen ist das Amtsgericht Mitte bzw.
das Landgericht Berlin.

(2) Das Gleiche gilt
1. wenn der Grundstückseigentümer keinen allge-
meinen Gerichtsstand im Inland hat oder
2. wenn der Grundstückseigentümer nach Ver-
tragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Zivil-
prozessordnung verlegt hat oder sein Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt ist.

§ 24
Änderungen

Die ABE sowie die Höhe des Entwässerungsentgeltes
können durch die Berliner Wasserbetriebe mit Wirkung
für alle Kunden geändert oder ergänzt werden. Ände-
rungen oder Ergänzungen werden im Amtsblatt für
Berlin bekannt gemacht.

Mit der öffentlichen Bekanntmachung gelten sie als je-
dem Kunden zugegangen und werden Vertragsinhalt.

§ 25
Inkrafttreten

Die Allgemeinen Bedingungen für die Entwässerung
in Berlin vom (Bekanntmachung vom 20.12.1999, ABl.
Nr. 67 vom 30.12.1999, S. 5155 ff.), zuletzt geändert am
21.12.2004 (ABl. Nr. 61 vom 31.12.2004, S. 4937) treten
am 31.12.2005 außer Kraft.

Diese Allgemeinen Bedingungen für die Entwässerung
in Berlin (Bekanntmachung vom 15.12.2005,
ABI. Nr. 64 vom 30.12.2005, S. 4770 ff.) zuletzt
geändert am 21.05.2007 (ABI. Nr. 23 vom 01.06.2007,
S. 1454), treten am 01. Juli 2007 in Kraft.

Konzentrationswerte für Abwassereinleitungen 
in Berlin

1 Kohlenwasserstoffe gesamt
DINEN ISO 9377-2 20 mg/l1)’

2 schwerflüchtige lipophile Stoffe (SLS) 300 mg/l

3 halogenierte organische Kohlenwasserstoffe

a) adsorbierbare organisch gebundene 
Halogene (AOX) 1 mg/l

b) leichtflüchtige halogenierte 
Kohlenwasserstoffe (LHKW) 0,5 mg/l

4 organische halogenfreie Lösemittel

a) mit Wasser ganz oder teilweise mischbar und
biologisch abbaubar:
entsprechend spezieller Festlegung, jedoch
Richtwert nicht größer als der Löslichkeit
entspricht oder als 5 g/l

b) mit Wasser nicht mischbare Lösemittel sind 
durch geeignete Abscheidevorrichtungen
zurückzuhalten

c) Summe BTEX
(Benzol,Toluol,Xylol, Ethylbenzol) 10 mg/l
Einzelstoffe: Benzol 1 mg/l

d) wasserdampfflüchtige halogenfreie
Phenole (als C6H5OH) 25 mg/l

5 anorganische Stoffe
Blei (Pb)_________________________________1 mg/l
Cadmium (Cd) _________________________0,5 mg/l
Chrom (Cr) ______________________________1 mg/l
Chrom (VI) ___________________________0,2 mg/l
Kupfer (Cu) _____________________________1 mg/l
Nickel (Ni) ______________________________1 mg/l
Silber (Ag) ______________________________1 mg/l
Quecksilber (Hg) ______________________0,05 mg/l
Zinn (Sn)________________________________5 mg/l
Zink (Zn)________________________________5 mg/l
Cyanid, gesamt ________________________20 mg/l
Cyanid, leicht freisetzbar _________________1 mg/l
Sulfid, gelöst ___________________________2 mg/l

1) Der Wert gilt als eingehalten, wenn in den Ablauf vor
Vermischung mit sonstigem Abwasser eine zugelassene
Abwasserbehandlungsanlage eingebaut und ordnungs-
gemäß betrieben und gewartet wird. In die Anlage darf
nur Abwasser eingeleitet werden, das keine Bestand-
teile enthält, welche die Reinigungsleistung der Anlage
beeinträchtigen.
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Postanschrift:
10864 Berlin

Tel.: 0800. 292 75 87 
Fax: 030.86 44-28 10

e-mail: pr@bwb.de 
www.bwb.de

Ein Unternehmen von Berlinwasser
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